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3* 150mm2 plus 1* Steuerleitung
Verlegetiefe: 1,50m
Pressung

Radweg

geplante Übergabestation

Textliche Festsetzungen Entwurf

1. Präambel
Der Markt Emskirchen hat in seiner Sitzung am 18.10.2019 die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 42 "Sondergebiet
Photovoltaik-Freiflächen- Anlage Grieshof" beschlossen.
Die Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes Nr. 42 "Sondergebiet Photovoltaik-
Freiflächenanlage Grieshof" sind:
- das Baugesetzbuch in der aktuellsten Fassung,
- die Baunutzungsverordnung in der aktuellsten Fassung.

Der Bebauungsplan besteht aus den Planzeichnungen mit dem Übersichtslageplan
M 1:5.000, dem Bebauungsplan  M 1:1.000, den zeichnerischen und textlichen
Festsetzungen sowie Hinweisen.
Der Geltungsbereich ist im Planblatt eingetragen, beinhaltet eine Teilfläche der
Flur-Nr. 1297 der Gemarkung Mausdorf und umfasst eine Fläche von 1,70 ha, die
als „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage“, 0,55 ha „Grünfläche“, 0,80 ha
„zu erhaltende Gehölzflächen“ 0,24 ha und „Ausgleichsfläche“ 0,11 ha
ausgewiesen sind.
Der Geltungsbereich liegt westlich, südlich und östlich unterhalb der Brecheranlage
auf den mit Grasfluren bewachsenen Böschungen und  schließt die an der
Flurstückgrenze gelegenen Gehölzbestände im Westen und Süden mit ein. Die
Gehölzbestände um die Bauschuttrecyclinganlage sowie die Biotopstruktur aus
Totholz, Wurzeln und Steinhaufen liegen außerhalb des Geltungsbereiches.

2. WEITERE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
2.1 Grünflächen
2.2.1 Gehölzflächen
Die Gehölzflächen des Bebauungsplanes sind in dieser Weise zu erhalten und
artenentsprechend zu pflegen sowie bei Abgang der Arten entsprechend
nachzupflanzen.
Die großen Bäume als Überhälter bleiben soweit als möglich erhalten.

2.2.2 Grünflächen
Alle Grünflächen sind extensiv zu pflegen: Je nach Bedarf 1-2malige Mahd mit
Abtransport des Mähgutes oder Beweidung. Der Einsatz von Dünger und Bioziden
ist verboten.

2.2.3 Böschungsflächen mit Wurzelstöcken und Lesesteinen
Die Offenstandorte mit den Wurzelstöcken und Lesesteinen sind zu erhalten und
durch extensive Pflege zu fördern. Hierzu gehören die Verhinderung von
Verbuschung und Verfilzung sowie die Entfernung von Gehölzanflug.

2.3 Einfriedungen
Die Einfriedung soll Wanderungsmöglichkeiten für Kleintiere zulassen. Dabei ist die
Zaununterkante ca. 20 cm über Gelände zur Vermeidung von zu setzen.
Zaunsäulen als Einzelfundamente und durchlaufende Zaunsockel sind unzulässig.

2.4 Wege und Zufahrten
Die straßenmäßige Erschließung bzw. Zufahrtsmöglichkeit erfolgt ab der
Staatsstraße St 2244 über den Radweg und über den Zubringerweg zu der
Brecheranlage. Die Zufahrten und Wege sind bereits vorhanden.

2.5 Rückbau der Photovoltaikanlage
Die Photovoltaikanlagen werden nach einer dauerhaften Aufgabe der
Photovoltaiknutzung mit der gesamten Anlagentechnik und allen Gebäudeteilen
rückstandsfrei zurückgebaut. Die Rekultivierungsschicht ist wieder in den
ursprünglichen Zustand zu versetzen. Als Folgenutzung für die Deponie wird nach
dem Rückbau - wie im Rekultivierungsziel angegeben - "Wiese" festgelegt.

2.6 Hinweise des Landesamtes für Umweltschutz für die Planung, den Bau, Betrieb
und Rückbau von Photovoltaikanlagen
Die Vorgaben des LfU-Merkblattes ´Deponie-Info 2 sind als Anlage 1 beigefügt und
als verbindliche textliche Festsetzungen zu behandeln. Die Vorgaben des BQS
7-4a sind zu erfüllen.

2.7 Besonderer Hinweis
Für die Errichtung der Photovoltaikanlage ist zusätzlich eine abfallrechtliche
Plangenehmigung erforderlich. Die Regelung dieser Plangenehmigung bzw. der
Zulassung des vorzeitigen Baubeginns sind ergänzend zu beachten.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Feldgehölze/Eingrünung mit Erhaltungsgebot

2. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft (§9 (1) 20 BauGB)

Zulässig in der Photovoltaikanlage A=0,55ha sind Modultische
mit Solarmodulen sowie die für den Betrieb der Anlage
notwendigen Nebenanlagen (Wechselrichter, Verkabelung);
Zufahrten und Wartungsflächen.

Für die Modultische und den Trafo wird eine maximale Höhe
von 3,0 m über Geländeoberkante festgesetzt. Die
Modultische sind nach Süden bzw. Südwesten ausgerichtet.

A  Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO)

Baugrenze 

1.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) BauGB)

1.1  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

Sondergebiet Photovoltaikanlage 

Zeichenerklärung

B Hinweise

1.3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) 2 BauGB, §§
22 u. 23 BauNVO)

Grünfläche - Extensive Wiese

Flurstücksgrenze

Geplante Ausgleichsfläche

Wege/Zufahrt, hier Grünwege

3. Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

kartiertes Biotop

Zaun, ca. 2,0 m hoch

Gehölze zu pflanzen
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